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Beitragsordnung 

Camburger Bogenschützen e.V. 

 

 

 

 

 

Präambel: 

 

Der Verein „Camburger Bogenschützen e.V.“ entsteht durch Abspaltung der 

Bogensportabteilung aus dem Schützenverein Camburg 1784 e.V.. Im 

Schützenverein erbrachte Aufnahmegebühren, Beiträge und Arbeitsleistungen 

werden bei Beitritt in den Verein Camburger Bogenschützen e.V. angerechnet. 

Alle Personen, die vom Schützenverein direkt zu den Camburger Bogenschützen 

wechseln brauchen keine erneute Beitrittsbegühr zu bezahlen. 

 

Der Jahresbeitrag wird jedes Jahr im März abgebucht. Bei Vereinseintritt später 

im Jahr, wird der Vereinsbeitrag für das Beitrittsjahr anteilig erhoben. 

 

Der Beitrag ist grundsätzlich per Lastschriftverfahren zu entrichten.  

 

 

 

 

Entsprechend §7 der Satzung erlässt der Verein folgende Beitragsordnung 

 
      Jahresbeitrag Aufnahmegebühr   

Paare     120.-   100.-    

Einzelperson   90.-   100.-    

Jungmitglieder (18-21)  45.-   50.- 

Kinder & Jugendliche  30.-   30.- 
 

 

 


